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Nichtsdestoweniger kann INa  . sich freuen, dass diese Untersuchung vorliegt, weil hier
die für die Zukunft Europas und für die christliche Sozialethik wichtige rage nach Gott
1ın der Verfassung sründlich un klar bearbeitet worden ist

Prof. Dr. Uwe 5warat, Elstal (Kontaktadresse siehe nachfolgende Rezension)

ÄNDREAS EISS Kirchenrecht der Evangelischen Landeskirche In Württemberg
un:! ausgewählter evangelischer Freikirchen. Eın Rechtsvergleich, Ius Ecclesiasticum
99, übingen: ohr jiebeck Z012: LAAAIX, 579 e ISBN 978-3-16-151666-5, 94,-

er Titel dieser gedruckten Fassung einer Arbeit, die VOINl der Juristischen Fakultät der
Uniıversıitat übingen als Dissertation ANSCHOINIMNCNCNHN wurde, verdeckt eın wen1g das For-
schungsinteresse ihres Verfassers. Ihm geht 65 nämlich nicht erst In zweıter, sondern in erster
Linie das Kirchenrecht evangelischer Freikirchen, das mıiıt dem eCc der ‚vangeli-
schen Landeskirche in Württemberg vergleichen 11 (1) DIe naheliegende rage, ob Freli-
kirchen überhaupt eın Kirchenrecht aDen, lässt sich chnell beantworten: {[Die Freikirchen
en eın derart umfangreiches Kirchenrecht:, dass der Verfasser seine Darstellung auf
drei ausgewählte Freikirchen beschränken usste. Er untersucht das Kirchenrecht In der
Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden AMG 1mM Bund Evangelisch-Freikirch-
licher Gemeinden und In der Evangelisch-methodistischen Kirche EmK)

Liıteratur und Rechtsvorschriften wurden bis Anfang November 2011 berücksich-
tigt, sind also auf dem neuesten Stand Das ist VOT em für den BEFG relevant, dessen
Kirchenrecht In Juüngster eıt drei wichtige He Ordnungen erganzt wurde. IDiese

Ordnungen werden VOoONn Weiss allerdings nicht durchgehend berücksichtigt. {Die
Einrichtung eines Verfassungs- un Verwaltungsgerichts des BEFG, die Jun1 2011
beschlossen wurde un die se1ıt 2003 bestehenden „Schiedsausschüsse“ ablöst, beachtet
CT War 1mM Abschnitt über Rechtsschutz 495 fl_) auf 285 behauptet € jedoch, eın
Kirchengericht gebe CS Ur 1ın der württembergischen Landeskirche un iın der EmK.
Der Vergleich der vier Kirchenrechtsordnungen erfolgt ganz überwiegend auf der

ene der einzelnen kirchenrechtlichen Institute (Mikrovergleichung), den
Gesichtspunkten VON Kirchenverfassung, au und Urganisation, Kirchen- bzw. Ge-
meindegliedschaft, Mitarbeiter der Kirche, Ordnung der Gottesdienste und kirc  iıchen
Amtshandlungen, kirchliche Einrichtungen un: erke, Kirche und Finanzen, irch-
IC Zusammenschlüsse SOW1e Rechtssetzung, Rechtsdurchsetzung un: Rechtsschutz.

Dem schlıe sich eiInNn kurzer Schlusstei d In dem der V{. ausführt, „WI1e das Kirchen-
recht der vlier In dieser Arbeit behandelten Kirchen insgesamt 1im Vergleich zueinander steht
1SOg. Makrovergleichung| und Was die Kirchen voneinander lernen können“ Er kommt
darın der Einschätzung: „Insgesamt 1st das Kirchenrecht des BEFG 1mM Vergleich mıiıt
den anderen hier behandelten Freikirchen, Was die Qualität betrifft, besten.“ 521 Ver-
besserungsbedarf sieht CT beim BEFG VOT em 1m Bereich der Ordnung der Gottesdienste
und kirchlichen Amtshandlungen; die hier bestehende „Regelungslücke” könne 1MmM Sinne des
kongregationalistischen Verständnisses Hre „Leitlinien“ geschlossen werden ebd
Warum ollten freikirchliche Christen, Vor em, WEn S1e eiıne leitende Tätigkeit AdUuS$s-

üben und/oder den obersten Beschlussgremien gehören, dieses Buch 1n ihrer Biblio-
hek haben?

Weil 65 bisher keine vergleichbare Untersuchung dieses wichtigen Bereiches (frei-)
kirchlichen Lebens gibt. War ist das Kirchenrecht 1mM BEFG VOT kurzer eıt schon e1n-
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mal in einer juristischen Dissertation behandelt worden HOLGER AUKNECHT Das
ecCc der Baptisten ıIn Deutschland Die Strukturen des BEFG in Deutschland, KdöR,
ZU Zeitpunkt der Verfassungsreform 2005, Baptismus-Studien 9, Kassel aber
seither hat sich die Rechtslage 1m BEFG verändert. Das ec der Em wurde bisher 1Ur
VOI Nikolaus er 1993 dargestellt. Für die Mennoniten ın Deutschland bietet Weiss
überhaupt die kirchenrechtliche Untersuchung.

Weil gerade der rechtsvergleichende Ansatz dieser Arbeit lehrreich ist „Das Ziel
der Rechtsvergleichung”, schreibt €ISS, 15 die kritische Überprüfung des bestehenden
Rechts,; U1l dieses optimieren können“ (55) aiur esteht ıIn allen Kirchen ständig Be-
darf. Als Baptist (Angehöriger des kann INa  — Urc dieses Buch einena „über
den aun auf das Kirchenrecht zweler anderer klassischer Freikirchen und einer e-
rischen Landeskirche werfen und VON deren tärken und Schwächen lernen. Fuür die AD
gehörigen der anderen Kirchen gilt natürlich asselbe Ebenso werden Leitungspersonen
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden die knappe Darstellung der Rechtslage 1ın den
genannten (Frei-)Kirchen schätzen wI1ssen und den Vergleich mıiıt den eigenen Ordnun-
SCH selber herstellen Für Freikirchler ur beispielsweise aufschlussreich se1N, dass
der Kirchengemeinderat in der württembergischen Landeskirche ıne Doppelspitze hat
einen gewählten Lailen und den Gemeindepfarrer. Diesen beiden obliegt kooperativ die
Geschäftsführung der Kirchengemeinde. Was die tellung des Pfarrers bzw. Pastors iın der
Gemeinde betrifit, kommt Weiss bei selinem Vergleich folgendem rgebnis: en
vier Kirchen ist geme1insam, dass der Pfarrer bzw. Pastor keine herausragende Stellung
innerhalb der Gemeinde hat Er steht funktional neben anderen Gemeindeleitern und ihm
kommt NUur In geistlicher Hinsicht eine besondere Aufgabe Zu.  «“ Das Amtsverständnis
scheint in der Landeskirche und den drei Freikirchen nicht sehr weıt auseinanderzuliegen.

Weil der Verfasser schon die Einzeldarstellung kirchenrechtlicher Institute eweils
mıiıt einer „Bewertung‘ abschlie{$t, die den betreffenden Kirchen eine nützliche juristische
Rückmeldung gibt auch WeNnn INan aus theologischen Gründen hier und da anders be-
werten möchte (etwa, Was die Notwendigkeit VON Gemeindeversammlungsbeschlüssen bei
Aufnahmen VOoN Mitgliedern betrifft, 326) Überhaupt I1US$5 beachtet werden, dass dieses
Buch durchgehend eiıne eın juristische und keine theologische Perspektive einnimmt.

Weil Beginn des Buches eine nützliche Einführung ın Wesen und Begriff des
evangelischen Kirchenrechts egeben wird. Man rfährt hier, ass mıt Kirchenrecht „das
VON den Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften selbst bzw. VON ihnen als eigen
übernommene ec ZALT egelung ihrer eigenen Angelegenheiten“ gemeınt ist 1mM
nterschnh1e: etwa 7A1 Staatskirchenrecht bzZw. Religionsverfassungsrecht, das der Staat

das Wirken der Religionsgemeinschaften In seinem Bereich ordnen. Für
juristische Lalen besonders hilfreich sind die Ausführungen über das Verhältnis VOoNn
KirchenrechtZ staatlichen ec und T: Kirche

DIe Lektüre dieses Buches macht auch dem Theologen schmerzlich deutlich, Was der
Jurist Weiss mıt Bedauern feststellt, dass nämlich 1mM freikirchlichen Bereich „kaum
ıne Reflexion über die tellung des Kirchenrechts innerhalb der Kirche“ gibt (15) Dieses
Desiderat annn das vorliegende Buch nicht erstatten, aber 65 bietet doch die bisher beste
und klarste Darstellung und Analyse reikirchlichen Kirchenrechts. Darum verdient
gerade in den Freikirchen aufmerksame Beachtung.
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